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1. (1)Die Ablehnung eines Mitgliedes (Ersatzmitgliedes) in einer vor dem Verfassungsgerichtshof zur Verhandlung

gelangenden Angelegenheit ist nicht zulässig.

2. (2)Mitglieder (Ersatzmitglieder) des Verfassungsgerichtshofes sind von der Ausübung ihres Amtes

ausgeschlossen:

1. 1.in den Fällen, in denen ein Richter gemäß § 20 der Jurisdiktionsnorm – JN, RGBl. Nr. 111/1895, oder nach

den in diesem Gesetz verwiesenen Prozessgesetzen ausgeschlossen wäre;

2. 2.wenn sie in einem dem Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof vorangegangenen Gerichts- oder

Verwaltungsverfahren mitgewirkt haben;

3. 3.wenn sonstige wichtige Gründe vorliegen, die geeignet sind, in ihre volle Unbefangenheit Zweifel zu

setzen.

3. (3)Von der Verhandlung und Entscheidung über eine Wahlanfechtung sind die Mitglieder (Ersatzmitglieder)

ausgeschlossen, die in der Sache an der Entscheidung einer Wahlbehörde teilgenommen haben.

4. (4)Bei Prüfung der Gesetzmäßigkeit von Verordnungen oder Kundmachungen über die Wiederverlautbarung

eines Gesetzes (Staatsvertrages) sind die Mitglieder (Ersatzmitglieder) ausgeschlossen, die im Zeitpunkt der

Erlassung der Verordnung oder Kundmachung der Bundesregierung oder der jeweiligen Landesregierung

angehört haben. Bei Prüfung der Verfassungsmäßigkeit von Gesetzen sind die Mitglieder (Ersatzmitglieder)

ausgeschlossen, die der gesetzgebenden Körperschaft, die das Gesetz beschlossen hat, im Zeitpunkt des

Gesetzesbeschlusses angehört haben. Ebenso sind bei Prüfung der Verfassungsmäßigkeit von Bundesgesetzen

auch die Mitglieder (Ersatzmitglieder) ausgeschlossen, die dem Bundesrat im Zeitpunkt der Abstimmung über

den Gesetzesbeschluss des Nationalrates angehört haben. Bei Prüfung der Rechtmäßigkeit von Staatsverträgen

sind die Bestimmungen des ersten Satzes, und, soweit es sich um politische, gesetzändernde oder

gesetzesergänzende Staatsverträge oder Staatsverträge, durch die die vertraglichen Grundlagen der

Europäischen Union geändert werden, handelt, auch die Bestimmungen des zweiten und dritten Satzes

sinngemäß anzuwenden.

5. (5)Bei Prüfung der Gesetzmäßigkeit von Verordnungen, der Gesetzmäßigkeit von Kundmachungen über die

Wiederverlautbarung eines Gesetzes (Staatsvertrages), der Verfassungsmäßigkeit von Gesetzen oder der

Rechtmäßigkeit von Staatsverträgen sind ausgeschlossen:

1. 1.wenn die Prüfung auf Antrag eines Gerichtes durchzuführen ist, die Mitglieder (Ersatzmitglieder), die dem

antragstellenden Gericht angehören;

2. 2.wenn die Prüfung auf Antrag einer Person durchzuführen ist, die als Partei einer von einem ordentlichen

Gericht in erster Instanz entschiedenen Rechtssache in ihren Rechten verletzt zu sein behauptet, die

Mitglieder (Ersatzmitglieder), die dem ordentlichen Gericht angehören, das die Rechtssache in erster Instanz

entschieden hat oder das über das gegen die Entscheidung erhobene Rechtsmittel zu entscheiden hat.

6. (6)Ob ein Ausschließungsgrund vorliegt, entscheidet der Verfassungsgerichtshof selbst, und zwar in

nichtöffentlicher Sitzung.
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